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Kapitel 11 070

Kapitel Ist-Betrag Reste 2017 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2016 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

11 070 Krankenhausförderung
Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Gesundheit, Emanzi-
pation, Pflege und Alter zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 15
010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01 312 Vermischte Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293,22 — 293,22
10 000,00 — 10 000,00

-9 706,78 — -9 706,78

Übrige Einnahmen

333 11 312 Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an
den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs.
1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG Bund). . . . . .

212 680 000,00 — 212 680 000,00
212 680 000,00 — 212 680 000,00

— — —

336 10 312 Zuweisungen für den Strukturfonds zur Verbesserung der
Versorgungsstruktur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 81.

1 601 643,73 — 1 601 643,73
— — —

1 601 643,73 — 1 601 643,73
Vermerke: an Titel 893 81 1 601 643,73

Titelgruppen

Titelgruppe 65
Zinsen und Tilgung von Darlehen an freie gemeinnützige
und kommunale Krankenhäuser und gleichgestellte Ein-
richtungen
Darlehen an Krankenhäuser, die aus dem Krankenhausplan ausscheiden,
können den Schuldnern zu den in den Darlehnsverträgen bzw. Schuldur-
kunden vereinbarten Bedingungen belassen werden, soweit das Kranken-
haus anderen sozialen Zwecken zugeführt wird.

159 306,96 — 159 306,96
150 000,00 — 150 000,00

9 306,96 — 9 306,96

162 65 312 Zinsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

182 65 312 Tilgung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 306,96 — 159 306,96
150 000,00 — 150 000,00

9 306,96 — 9 306,96

Gesamteinnahmen Kapitel 11 070. . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 441 243,91 — 214 441 243,91
212 840 000,00 — 212 840 000,00

1 601 243,91 — 1 601 243,91

Mehreinnahmen 1 601 243,91
Mindereinnahmen —

A u s g a b e n

Titelgruppen

Titelgruppe 61
Pauschale Förderung der Wiederbeschaffung kurzfristi-
ger Anlagegüter nach dem Krankenhausgestaltungsge-
setz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

572 999 991,96 — 572 999 991,96
573 000 000,00 — 573 000 000,00

-8,04 — -8,04

891 61 312 Zuweisungen für Investitionen an kommunale Kranken-
häuser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109 644 093,86 — 109 644 093,86
109 500 000,00 — 109 500 000,00

144 093,86 — 144 093,86
Vermerke: aus Titel 893 61 144 093,86
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893 61 312 Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, pri-
vate und sonstige Krankenhäuser. . . . . . . . . . . . . . . .

463 355 898,10 — 463 355 898,10
463 500 000,00 — 463 500 000,00

-144 101,90 — -144 101,90
Vermerke: an Titel 891 61 144 093,86

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 8,04

-144 101,90

Titelgruppe 62
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse nach dem Kran-
kenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein- West-
falen (KHGG NRW)

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

235 347,50 — 235 347,50
1 800 000,00 — 1 800 000,00

-1 564 652,50 — -1 564 652,50

682 62 312 Zuweisungen an kommunale Krankenhäuser. . . . . . . . 4 050,23 — 4 050,23
— — —

4 050,23 — 4 050,23
Vermerke: aus Titel 684 62 4 050,23

684 62 312 Zuschüsse an freie gemeinnützige, private und sonstige
Krankenhäuser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

231 297,27 — 231 297,27
1 800 000,00 — 1 800 000,00

-1 568 702,73 — -1 568 702,73
Vermerke: an Titel 682 62 4 050,23

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 564 652,50

-1 568 702,73

Titelgruppe 66
Förderung der Investitionskosten durch besondere
Beträge nach dem Krankenhausgestaltungsgesetz des
Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 70.
3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

— — —
1 700 000,00 — 1 700 000,00

-1 700 000,00 — -1 700 000,00

891 66 312 Zuweisungen für Investitionen an kommunale Kranken-
häuser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
500 000,00 — 500 000,00

-500 000,00 — -500 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 500 000,00

893 66 312 Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, pri-
vate und sonstige Krankenhäuser. . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
1 200 000,00 — 1 200 000,00

-1 200 000,00 — -1 200 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 200 000,00

Titelgruppe 70
Pauschale Förderung der Errichtung von Krankenhäu-
sern (Baupauschale) nach dem Krankenhausgestaltungs-
gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW)

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben dürfen bis zu 1,0 Mio. EUR der Einsparungen bei Titel-

gruppe 66 überschritten werden.
3. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

206 992 673,60 — 206 992 673,60
207 000 000,00 — 207 000 000,00

-7 326,40 — -7 326,40

891 70 312 Zuweisungen für Investitionen an kommunale Kranken-
häuser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29 720 489,54 — 29 720 489,54
33 000 000,00 — 33 000 000,00

-3 279 510,46 — -3 279 510,46
Vermerke: an Titel 893 70 3 272 184,06

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 7 326,40

-3 279 510,46

893 70 312 Zuschüsse für Investitionen an freie gemeinnützige, pri-
vate und sonstige Krankenhäuser. . . . . . . . . . . . . . . .

177 272 184,06 — 177 272 184,06
174 000 000,00 — 174 000 000,00

3 272 184,06 — 3 272 184,06
Vermerke: aus Titel 891 70 3 272 184,06
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Titelgruppe 81
Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstruktur
(Bundesanteil)

1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 336 10 gelei-
stet werden (§17 Abs. 3 LHO).

2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung

bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).
4. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle

des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind
(§35 Abs. 2 LHO).

1 601 643,73 — 1 601 643,73
— — —

1 601 643,73 — 1 601 643,73

633 81 312 Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . — — —
— — —

— — —

685 81 312 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke. . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

891 81 312 Zuweisungen für Investitionen an kommunale Kranken-
häuser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

893 81 312 Zuweisungen für Investitionen an freie gemeinnützige, pri-
vate und sonstige Krankenhäuser. . . . . . . . . . . . . . . .

1 601 643,73 — 1 601 643,73
— — —

1 601 643,73 — 1 601 643,73
Vermerke: aus Titel 336 10 1 601 643,73

Titelgruppe 82
Strukturfonds zur Verbesserung der Versorgungsstruktur
(Landesanteil)

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die bei Titel 893 82 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf

auch zu Gunsten der anderen Titel der Titelgruppe in Anspruch
genommen werden.

3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung
bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).

4. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

36 000 000,00 — 36 000 000,00
36 000 000,00 — 36 000 000,00

— — —

633 82 312 Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände. . . . — — —
— — —

— — —

685 82 312 Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke. . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

891 82 312 Zuweisungen für Investitionen an kommunale Kranken-
häuser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

893 82 312 Zuweisungen für Investitionen an freie gemeinnützige, pri-
vate und sonstige Krankenhäuser. . . . . . . . . . . . . . . .

36 000 000,00 — 36 000 000,00
36 000 000,00 — 36 000 000,00

— — —

Gesamtausgaben Kapitel 11 070. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817 829 656,79 — 817 829 656,79
819 500 000,00 — 819 500 000,00

-1 670 343,21 — -1 670 343,21

Mehrausgaben —
Minderausgaben 1 670 343,21
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —
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